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Betreff 
Änderung der Friedhofsordnung für die von der Landeshauptstadt verwalteten Friedhöfe 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt die 6. Änderungssatzung zur Änderung der Friedhofsordnung 
für die von der Landeshauptstadt Schwerin verwalteten Friedhöfe vom 08.02.2001 laut 
Anlage 1. 
 
 
Begründung 

1. Sachverhalt / Problem  
 
Mit der Gründung der Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH übernimmt diese die 
Aufgaben der Kremation und der damit verbundenen Leistungen.  
Die rituellen Waschungen finden in den Räumen statt, die an die Feuerbestattungs- und 
Dienstleistungs- GmbH verpachtet werden.  
Es erfolgt eine Konkretisierung der zulässigen Beisetzungen und Bestattungen auf der 
Grabstätte für stillgeborene Kinder laut Bestattungsgesetz M-V.  
Die neue Grabart „Erdwahlgrabstätte einstellig im Rasengrabfeld“ wird eingeführt. 
 
  
2. Notwendigkeit  
  
Aktualisierung der satzungsmäßigen Regelungen der Friedhofsordnung 
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3. Alternativen  
  
keine 
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
  
keine 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
  
keine 
 
 
6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
 keine 
 
 
 
über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: entfällt 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt:   entfällt 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 
X nein 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: 6. Änderungssatzung zur Änderung der Friedhofsordnung für die von der 
Landeshauptstadt Schwerin verwalteten Friedhöfe 
Anlage 2: Synopse 
 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 


